
Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss  an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grun dstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung - WVS) der Gemeinde Kohlb erg vom 18.11.2013 

Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der 
§§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat am 20. Januar 2014 folgende Änderungssatzung 
beschlossen: 

Artikel 1 
§ 49 Abs. 1 - 3 Der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungs-
satzung - WVS) der Gemeinde Kohlberg wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 49 Fälligkeit 
 
(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheids zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 48) geleistet 
worden, gilt dies nur, soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen 
übersteigt.  Ist die Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird 
der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrech-
nung oder Rückzahlung ausgeglichen. 
 
(2) Vorauszahlungen gem. § 48 werden mit Ende des Kalendervierteljahres zur Zah-
lung fällig. 
 

(3) In den Fällen des § 43 Abs. 3 wird die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme 
fällig. 

 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften Der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntgabe dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde neu geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen, Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind. 
 
Kohlberg, 28.07.2014 
 
gez. 
R o l l e r 
Bürgermeister 


